
-2-

AntraginderunsvorliegendenForm aufrechterhalten.Sofernuns biszum
vorgenanntenTerminkeineRückmeldungvorliegt,sehenwirIhreAnfrageals
erledigtan und werden voneiner weiterenBearbeitungabsehen.

SofernSiedenWiderspruchgegendieWeitergabeIhrerDatenzurücknehmenwerdenwir
denvonIhnenbenanntenBetriebzuIhremAntragund unsererAntwort,insbesonderezur
Fragein Ziffer2 IhresAntragsgemäß 8 5VIG,anhören,wodurchsichdie
EntscheidungsfristaufinsgesamtzweiMonate(BeginnderFrist:TagderRücknahmedes
Widerspruchs)verlängert. |

AufgrundderVielzahlvonVIGAnfragen(Stand15.Februar2019 170),dieüberdas
Online-Portal„FragDenStaat”hiereingegangensind,werdenwirmöglicherweiseIhren
Antragnichtfristgerechtgemäß 8 5Absatz2 VIGbeantwortenkönnen.UnterAusnutzung
allerzurVerfügungstehenderRessourcenwerdenwirdieAnträgeinderReihenfolgeihres
Eingangsschnellstmöglichbearbeitenundbescheiden.

DieAuskunftserteilungistgrundsätzlichbiszueinemVerwaltungsaufwandvon1.000Euro
gemäß8 7Absatz1VIGgebühren-undauslagenfrei.Allerdingskanndieser
Verwaltungsaufwandüberschrittenwerden,wenn dasbetroffeneUnternehmen
Einwendungenerhebt odergardenRechtswegbeschreitet.IndiesemFallwerden
kostendeckendeGebührenundAuslagenerhoben.HierüberwürdenwirSierechtzeitig
informieren.

DieBeantwortungIhrerAnfrageerfolgtausDatenschutzgründennur postalisch.

MitfreundlichenGrüßen
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